
Beschluss: 
Der Ausschuss für Verkehr-, Planung und Liegenschaften beschließt, das Bodendenkmal 
Gemarkung Uedorf, Flur 6, Flurstücke 20 – 30 gemäß § 4 des Denkmalschutzgesetzes  für das 
Land Nordrhein Westfalen -DSchG NRW- zunächst vorläufig in die Denkmalliste der Stadt 
Bornheim einzutragen. 
 


